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1 Beiträge 

1.1 BEG 

1.1.1 Anzahl tatsächlicher Tage 

Ab dem Berichtsjahr 2024 werden Prämienzahlen aus den Buchungsstellenmustern 632xxx, 
633xxx und 634xxx mit der tatsächlichen Anzahl an Tagen berechnet und nicht mehr mit ei-
nem kompletten Berichtsjahr (aktuelles Jahr oder Vorjahr, je nach lokaler Parametereinstel-
lung). Für diese Berechnung wurde ein existierender Meldungsdienst herangezogen. 
 
In bestimmten Konstellationen (z.B. bezahlte Versorgungsbezugsprämien bei einer PG602, 
PG281, etc.) wird der Anspruch auf Krankengeld falsch berechnet werden. 
 

Mit dem Release 25.10.p3.2 (geplante Marktfreigabe: 05.02.2025) funktioniert die Software 
wieder so wie erwartet. Nicht gemeldete oder falsch gemeldete Fälle werden durch einen 
nochmaligen Batchstart automatisch bereinigt. 

Bitte installieren Sie die Software zeitnah. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 
Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-
vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 
BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 
Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 
0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 

 

2 Versorgungsmanagement 

2.1 Datenaustausch elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach § 109 SGB IV sowie § 
109 a SGB IV 

2.1.1 Umgang mit Kernprüfungsfehlern 

 

Seit dem 01.01.2025 gilt für die eAU Teil B die neue Versionsnummer 2.0.0. Mit dieser An-
wenderinformation teilen wir Ihnen unser Analyseergebnis zu aufgetretenen Kernprüfungs-
fehlern mit. 
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DXRK042/052 
 
Hierbei handelt es sich um die bekannte Problematik mit der fehlerhaften PROD/MOD ID in 
der Antwort in der Version 2.0.0. Wir haben bereits über die Problematik in der Anwenderin-
formation 07 /2025 hingewiesen. Zusätzlich möchten wir Ihnen weitere Information geben.  
Sofern sie einen solchen Datensatz bei der Bundesagentur für Arbeit erneut anfragen wollen, 
benötigt die Bundesagentur für Arbeit die folgenden Angaben: 
 

• Betriebsnummer der betroffenen Krankenkasse 

• BA Aktenzeichen  

• Datensatz-ID des ursprünglich von BA versandten Datensatzes  

 

DXRK199 
 
In diesem Fall wurden Rückmeldungen für den neuen Grund 5 (stationäre Rehabilitations-
maßnahmen) mit einem „Bis“ Zeitpunkt im Jahr 2024 (vor dem Start des Verfahrens) gemel-
det. Diese Meldungen sind unzulässig und wurden korrekterweise nicht weitergeleitet. Wir 
befinden uns gerade in der Analyse, warum eine Erstellung dieser Datensätze erfolgte. Die 
Erkenntnisse werden wir in die Umsetzungen für die nächste Datensatzversion einfließen 
lassen. 
In diesem Fall ist bitte die anfragende Stelle außerhalb des Datenaustauschverfahrens zu 
informieren. 

 

DXSVI01 
 
Es handelt sich um „Transferfälle“ welche noch im alten Jahr, in der alten Version erzeugt 
und weitergeleitet wurden. Die Clearingstelle hat der Datensatz allerdings im neuen Jahr er-
reicht. Im Jahr 2025 ist für Krankenkassen nur noch die Version 2.0.0 gültig und insoweit 
wurde der Kernprüfungsfehler zurecht erzeugt. 

Soweit die anfragende Stelle nicht schon erneut angefragt hat, ist bitte bei der anfragenden 
Stelle, außerhalb des Datenaustauschverfahrens, eine neue Anfrage anzufordern. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 
Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-
vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 
BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 
Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 
0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de 

 

 

file:///C:/Users/u001511/AppData/Local/Temp/Content.Outlook/6PL15DLZ/servicedesk@bitmarck.de

